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Betreff

Umbesetzung der Verbandsversammlung civitec - Zweckverband Kommunale
Informationsverarbeitung

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt, dass als Mitglieder der
Verbandsversammlung der civitec – Zweckverband Kommunale Informationstechnik
Herr Ralf van Grinsven und als seine Vertretende Frau Verena Boosten und Herr Achim
Krupp benannt werden.

Sachverhalt / Begründung:

Der Rat der Stadt Sankt Augustin besetzte in seiner konstituierenden Sitzung am
04.11.2022 die Verbandsversammlung der civitec – Zweckverband Kommunale
Informationsverarbeitung mit dem damaligen Stabstellenleiter IuK Herrn Frank
Wonneberger (Mitglied) und dem damaligen Fachdienstleiter Organisation Herrn Ralf van
Grinsven (Vertreter).

Herr Frank Wonneberger hat zu der Stabstelle IT-Sicherheit gewechselt und Herr van
Grinsven wurde mit Beschluss des HADI vom 06.04.2022 auf die Stelle der
Fachbereichsleitung IT umgesetzt.
Die Verwaltung schlägt daher vor, dass der Rat als Mitglied der Verbandsversammlung der
civitec – Zweckverband Kommunale Informationstechnik
Herrn Ralf van Grinsven und als seine Vertretende Frau Verena Boosten und Herrn Achim
Krupp benennt.

Dr. Max Leitterstorf
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Bürgermeister

Die Maßnahme
hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral
hat finanzielle Auswirkungen

Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich
auf €.

Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan zur Verfügung.

Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von
über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich.
über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen).

Zur Finanzierung wurden bereits € veranschlagt; insgesamt sind € bereit zu stellen.
Davon entfallen € auf das laufende Haushaltsjahr.

Bei der Maßnahme wurden inklusionsrelevante Aspekte berücksichtigt.
Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf die Inklusion.


